
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1987/7/1 87/03/0012
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.07.1987

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §66 Abs4;

Rechtssatz

Die Abweisung einer gegen ein Straferkenntnis erhobenen Berufung schließt die vollinhaltliche Übernahme des

Spruches des erstbehördlichen Straferkenntnisses in sich.

Schlagworte

Besondere verfahrensrechtliche Aufgaben der Berufungsbehörde Spruch des Berufungsbescheides
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